Anschrift der Praxis:

       
       
       
       
Bestellung zum Laserschutzbeauftragten

gemäß § 6 BGV B 2 „Laserstrahlung“

 FORMDROPDOWN 
      
wird mit Wirkung vom       zusätzlich zu  FORMDROPDOWN 
 bisherigen Aufgaben        FORMDROPDOWN 
Laserschutzbeauftragten für die o.g. Zahnarztpraxis bestellt.
 FORMDROPDOWN 
 ist zurzeit tätig als      .
 FORMDROPDOWN 
 ist zuverlässig und verfügt über die zur Ausübung der Aufgaben erforderliche Sachkunde (Erfahrung an Lasern sowie sicherheitstechnischer Kurs bei der BGW). 

Aufgaben:
Die Aufgaben ergeben sich im Wesentlichen aus dem § 6 Abs. 2 BGV B 2:

1.
Überwachung des Betriebes der Lasereinrichtungen,
2.
Unterstützung des sicheren Betriebs und der nötigen Schutzmaßnahmen,
3.
Zusammenarbeit mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit bei der Erfüllung ihrer Auf​gaben einschließlich Unterrichtung über wichtige Angelegenheiten des Laserschutzes.
Zu den Aufgaben gehören insbesondere folgende Schwerpunkte:

· die Beratung des Unternehmers und der verantwortlichen Vorgesetzten in Fragen des Laserschutzes bei der Beschaffung und Inbetriebnahme von Lasereinrichtungen und die Festlegung der betrieblichen Schutzmaßnahmen,
· die fachliche Auswahl der persönlichen Schutzmaßnahmen,
· die Unterweisung der Beschäftigten an Lasereinrichtungen und in Laserbereichen über Gefahren und Schutzmaßnahmen,
· die Mitwirkung bei der Prüfung von Lasereinrichtungen,
· die Information des Unternehmers und der verantwortlichen Vorgesetzten über Mängel und Störungen an Lasereinrichtungen,
· die Überwachung der Einhaltung von Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, insbesondere der ordnungsgemäßen Benutzung der Augenschutzmittel, Abgrenzung und Kennzeich​nung der Laserbereiche,
· die innerbetriebliche Mitteilung und Untersuchung von Unfällen durch Laserstrahlung un​ter Einschaltung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Aufgabenerweiterung durch Pflichtenübertragung
 FORMCHECKBOX 




(gegebenenfalls ankreuzen)

Zur Entlastung von Führungskräften und für eine effektive Sicherheitsarbeit kann eine Be​stellung mit Pflichtenübertragung sinnvoll sein. (Dann ist dies hier zu markieren.)
Durch diese Pflichtenübertragung werden  FORMDROPDOWN 
 o. g. Laserschutzbeauftragten Weisungsbefug​nisse und Verantwortung für den Betrieb von Lasereinrichtungen übertragen. Dazu gehören folgende Aufgaben: 
· Festlegung der technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen,
· Weisungsrecht gegenüber den Beschäftigten an Lasereinrichtungen und in Laserberei​chen,
· Abstellen von Mängeln, gegebenenfalls Stillsetzung von Anlagen,
· Veranlassung von ärztlichen Untersuchungen bei vermuteten Laserunfällen nach § 12 BGV B 2,
· Anzeigeverfahren gegenüber Behörden und Berufsgenossenschaften.
Sonstiges

Als  FORMDROPDOWN 
 nimmt   FORMDROPDOWN 
 die Aufgaben  FORMDROPDOWN 
 Laserschutzbeauftragten wahr.
 FORMDROPDOWN 
 Laserschutzbeauftragte darf wegen der  FORMDROPDOWN 
 übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.
 FORMDROPDOWN 
 ist verpflichtet, dem Laserschutzbeauftragten zeitliche Kapazitäten zur Ausübung seiner Aufgaben und zur sicherheitstechnischen Weiterbildung zur Verfügung zu stellen.
Die Bestellung zum Laserschutzbeauftragten wird der Berufsgenossenschaft und den rele​vanten Organisationseinheiten (wie z. B. den Fachkräften für Arbeitssicherheit) unverzüglich mitgeteilt.
      , den      
_________________________________

_________________________________
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